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Umkehrschluss zu § 52 Abs. 2 alle Anla-
gen(gruppen) in dieser 7. Anlagengruppe ge-
trennt abzurechnen. Hinzu kommt, dass mit
diesen Anlagen in den meisten Fällen unter-
schiedliche Planungsbüros beauftragt werden. 

Zu dieser Anlagengruppe gehören auch
die maschinen- und elektrotechnischen An-
lagen in Ingenieurbauwerken. Diese können
nach der hier vertretenen Auffassung nur
den verfahrenstechnischen Anlagen der Kos -
tengruppe 470 der DIN 276-4 zugeordnet
werden, denn die Technischen Anlagen in
Ingenieurbauwerken lassen sich ebenfalls
den Anlagengruppen 1 bis 6 und 8 der Tech-
nischen Ausrüstung zuordnen.

Die 8. Anlagengruppe – die Gebäudeauto-
mation – war bisher nicht in der HOAI er-
fasst und ist neu aufgenommen worden. Al-
lerdings wurde in der Vergangenheit in den
Vertragsmustern der öffentlichen Hand, zum
Beispiel der Richtlinien für die Durchführung
von Bauaufgaben des Bundes (RBBau), die
Gebäudeautomation unter dem Namen Zen-
trale Leittechnik (ZLT) als 7. Anlagengruppe
außerhalb des Preisrechts der HOAI in Form
einer freien Vereinbarung zu den Bedingun-
gen der HOAI vergütet.

Unter Berücksichtigung der Paragrafen 2,
11 und des 52 kennt die HOAI nunmehr al-
so insgesamt 16 Anlagengruppen. Diese
kommen natürlich bei einem Bauvorhaben
niemals alle gemeinsam vor und werden
auch in der Regel nicht alle von einem Auf-
tragnehmer geplant. 

Durch diese Anlagengruppenstruktur
wird der Zustand, wie er in der LHO 1969
bereits bestanden hat und durch die HOAI
1985 abgeschafft wurde, wiederhergestellt.

Die Aufteilung der anrechenbaren Kosten
auf mehr Anlagengruppen als bei der HOAI

(alte Fassung) verringert die Degression der
Honorartafel und führt somit bei Objekten
mit einer Vielzahl von Anlagen zu einer Ho-
norarerhöhung, unabhängig von der zehn-
prozentigen Tafelerhöhung im § 54 Abs. 1.

Bei Objektplanungen ohne Feuerlösch-,
ohne Fernmelde-. und ohne RLT-Anlagen,
wie bei Wohngebäuden, Kindergärten,
Grundschulen, Altenheimen, einfachen Bü-
rogebäuden und vielen anderen Gebäudety-
pen, ebenso wie bei den meisten Freianla-
gen, Ingenieurbauwerken und Verkehrsanla-
gen, kommt diese Degressionsminderung je-
doch nicht zum Tragen, und es bleibt bei der
Tafelerhöhung von zehn Prozent. 

Anders sieht es allerdings bei Umbauten
aus. 

§ 53 Leistungsbild Technische
Ausrüstung, § 53 Abs. 3 
mit Verweis auf § 35
Durch den Wegfall des § 10 Abs. 3a HOAI
(alte Fassung) und den damit einhergehen-
den Verlust der anrechenbaren Kosten der
vorhandenen Bausubstanz ergibt sich eine
Honorarminderung im Mittel um circa fünf-
zig Prozent. Da bei Umbauten der Techni-
schen Ausrüstung häufig einerseits nur we-
nige Komponenten mit geringen anrechen-
baren Kosten ausgetauscht werden müssen,
andererseits jedoch die Gesamtanlagen auch
aus Gewährleistungsgründen nachgerechnet
werden müssen, kann dies auch nicht durch
die Erhöhung des Umbauzuschlags von bis-
her zwanzig bis fünfzig auf bis zu achtzig
Prozent kompensiert werden. 

Einen Ausweg bietet vielleicht die DIN
276-1:2008-12. Hier heißt es in Ziffer 3.3.6:
Der Wert vorhandener Bausubstanz und wie-

derverwendeter Teile ist bei den betreffen-
den Kostengruppen gesondert auszuweisen. 

Da gemäß § 4 HOAI bei der Ermittlung
der anrechenbaren Kosten die DIN 276-1 zu-
grunde zu legen ist, ist nach der hier vertre-
tenen Auffassung auch die Ziffer 3.3.6 der
DIN 276-1 zu berücksichtigen [4]. Dies sieht
offensichtlich auch der Verordnungsgeber
so. In der amtlichen Begründung heißt es
nämlich:

§ 4 Absatz 1 Satz 2 legt einen Maßstab für
die Kostenermittlung (der anrechenbaren
Kosten) fest. Die Verweisung auf die DIN
276 wird vor allem zur Klarstellung in die
Verordnung aufgenommen. 

§ 54 Honorare für Leistungen 
bei der Technischen Ausrüstung

Wie bereits erwähnt, sind die Honorare des §
74 Abs. 1 HOAI (alte Fassung) in der Hono-
rartafel des § 54 Abs. 1 linear um zehn Pro-
zent erhöht worden. Der bisherige § 74 Abs.
3 HOAI (alte Fassung), der die Möglichkeit
eröffnet hat, das Honorar für die Objektüber-
wachung als Festbetrag unter Zugrundele-
gung der geschätzten Bauzeit zu vereinbaren,
ist ersatzlos entfallen. Dafür sind die Bewer-
tungsmerkmale für die Honorarzonenzuord-
nung, die bisher im § 71 Abs. 2 HOAI (alte
Fassung) enthalten waren im § 54 Abs. 2 auf-
genommen worden. Zu der Anwendung der
Bewertungsmerkmale gehörte im § 71 Abs. 3
HOAI (alte Fassung) auch mit Verweis § 63
Abs. 2 HOAI (alte Fassung) eine Zweifelsfall-
regelung. Eine solche Regelung ist in der neu-
en HOAI nicht mehr enthalten. Nach der hier
vertretenen Auffassung kann es sich dabei
nur um ein redaktionelles Versehen handeln,
wie es an vielen Stellen der neuen HOAI zu
beobachten ist [5], denn der die Tragwerk-
splanung betreffende § 63 Abs. 2 HOAI (alte
Fassung) ist in der neuen HOAI im § 50 Abs.
3 wortwörtlich übernommen worden. Die
Zweifelsfallregelung für die Honorarzonenzu-
ordnung bei der Technischen Ausrüstung
wird deshalb wie folgt vorgeschlagen:

Sind für eine Anlage der Technischen
Ausrüstung Bewertungsmerkmale aus meh-
reren Honorarzonen anwendbar und beste-
hen deswegen Zweifel, welcher Honorarzone
die Anlage der Technischen Ausrüstung zu-
geordnet werden kann, so ist für die Zuord-
nung die Mehrzahl der in den jeweiligen Ho-
norarzonen nach § 54 Abs. 2 HOAI aufge-
führten Bewertungsmerkmale und ihre Be-
deutung im Einzelfall maßgebend. 

Anlage 3 Nr. 3.6 Anlagen der 
Technischen Ausrüstung
Da, wie bisher, die Zuordnung zu den Hono-
rarzonen auf Grund der Planungsanforderun-
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... DOLMETSCHERANLAGEN und Gefahrenmeldeanlagen, auch sie können, obwohl sie einer HOAI-An-
lagengruppe angehören, unter bestimmten Umständen getrennt voneinander honoriert werden.
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gen nach Maßgabe der Bewertungsmerkmale ermittelt werden muss
und auch gemäß § 5 Abs. 4 anhand der Regelbeispiele in den Objekt-
listen vorzunehmen ist, kommt der Objektliste in Anlage 3, Nr. 3.6
eine große Bedeutung zu. Leider wurde offensichtlich durch ein re-
daktionelles Versehen des Verordnungsgebers die Objektliste des §
72 HOAI (alte Fassung) abgedruckt, obwohl der § 51 nunmehr acht
statt bisher sechs Anlagengruppen aufweist. 

Der Arbeitskreis Maschinen und Elektrotechnik staatlicher und
kommunaler Verwaltungen (AMEV) hat aus diesem Grund für die öf-
fentlichen Auftraggeber der drei Gebietskörperschaften bereits eine
Objektliste [6] mit Empfehlungscharakter herausgebracht.

Auch hier soll eine Objektliste [7] für Gebäude/Ingenieurbauwerke
vorgestellt werden, die materiell dem Verordnungstext entspricht.
Gleichzeitig werden die in der Objektliste der HOAI (alte Fassung)
resp. Anlage 3 Nr. 3.6 HOAI verwendeten unbestimmten Begriffe
wie „einfach“, „durchschnittlich“, „aufwändig“, „schwierig“, „groß“,
„mittel“ oder „klein“ vermieden und durch konkrete Begriffe ersetzt.
Die Objektliste ist alphanummerisch geordnet und folgt damit der
Gliederung in der HOAI (alte Fassung). 

Die Anlagen des § 51 Abs. 2 Nr. 7 (nutzungsspezifische Anlagen)
werden dabei getrennt aufgeführt, da die Voraussetzung für eine Zu-
sammenfassung (Planen, Betreiben und Nutzen in zeitlichem und
örtlichem Zusammenhang als Teil einer Gesamtmaßnahme) im Nor-
malfall nicht gegeben sind. 

Nachstehende Anlagen werden deshalb in der Regel folgenden
Honorarzonen zugerechnet: 

3.6.1. Honorarzone I: 

a) Einzelleitungen für Gas, Wasser, Abwasser; 
b) Heizungsanlagen mit direktgefeuerten Einzelgeräten; 
c) Einzelabluftanlagen, deren Auslegung nach dem Luftwechsel der
zu entlüftenden Räume erfolgt;
d) Niederspannungsleitungsanlagen mit einer Verteilungsebene; 
e) fernmeldeleitungsinstallation und informationstechnische Installatio-
nen (ohne Verteiler); 
f) Einzelstandardaufzüge; 
ga) Teeküchen; 
gb) Geräte für Gemeinschaftswaschküchen
gc) --
gd) medizinische und labortechnische Einrichtungen für Einzelpra-
xen der Allgemeinmedizin;
ge) Einzelfeuerlöscher;
gf) --
gg) --
gh) Abwurfanlagen für Abfall und Wäsche;
gi) --

3.6.2 Honorarzone II

a) Gas-, Wasser-, Abwasser- und sanitärtechnische Anlagen soweit
nicht in Honorarzone III erwähnt, Hebeanlagen und Druckerhö-
hungsanlagen;
b) Gebäudeheizungsanlagen soweit nicht in Honorarzone III er-
wähnt, Fernheiznetze einschließlich Übergabestationen;
c) Lüftungsanlagen, Fernkältenetze einschließlich Übergabestationen
für raumlufttechnische Anlagen; 
d) Kompaktstationen ohne Netzschutz und ohne Einbindung in Sy-
stemtechnik, Niederspannungsleitungs- und Verteilungsanlagen mit
bis zu zwei Verteilungsebenen; 
e) fernmelde- und informationstechnische Anlagen soweit nicht in
Honorarzone III erwähnt, Klingelanlagen und Fernseh- und Rund-
funkempfangsanlagen in Wohngebäuden;
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f) Hebebühnen, flurgesteuerte Krananlagen,
Verfahr-, Einschub- und Umlaufregalanla-
gen, Fahrtreppen und Fahrsteige, Förderan-
lagen mit bis zu zwei Sende- und Empfangs-
stellen, Einzelsonderaufzüge, Standardauf-
zugsgruppen;
ga) Einrichtungen zur Speise- und Getränke-
aufbereitung  einschließlich Ausgabe und La-
gerung (keine Produktionsküche) sowie der
zugehörigen Kälteanlagen;
gb) Wäschereieinrichtungen für Waschsalons; 
gc) --
gd) medizin- und labortechnische Einrich-
tungen für Gruppenpraxen der Allgemein-
medizin oder Einzelpraxen der Fachmedizin,
Sanatorien und Altersheime, Laboreinrich-
tungen für Schulen und Fotolabors;
ge) manuelle Feuerlöscheinrichtungen; 
gf) --
gg) --
gh) --
gi) technische Anlagen für Klein- und Mittel-
bühnen;

3.6.3. Honorarzone III 

a) Gaserzeugungsanlagen und Gasdruckreg-
lerstationen einschließlich zugehöriger Rohr-
netze, Anlagen zur Reinigung, Entgiftung
und Neutralisation von Abwasser, Anlagen
zur biologischen, chemischen und physikali-
schen Behandlung von Wasser und Abwas-
ser z. B. in Schwimmbädern, Krankenhäu-
sern und produktionstechnische Anlagen
b) Dampf- und Heißwasserheizungsanlagen,

Heizungssysteme unter Verwendung erneu-
erbarer Energien, Fernwärmezentralen,
Blockheizkraftwerke mit Motoren  oder
Brennstoffzellen, Fernkältezentralen;
c) Klimaanlagen einschl. zugehöriger Kälteer-
zeugungs- und -verteilungsanlagen, Rück-
kühlanlagen und Kühlmittelleitungen; 
d) Hoch- und Mittelspannungsanlagen, Nie-
derspannungsanlagen, Eigenstrom-erzeu-
gungs- und Umformeranlagen, USV-Anla-
gen, Bussysteme, Niederspannungsvertei-
lungs- und -leitungsanlagen mit mehr als
zwei Verteilungsebenen, Blitzschutzanlagen,
Erdungs- und Potentialausgleichsanlagen,
Beleuchtungsanlagen und Tageslichtanlagen; 
e) TK-Anlagen mit mehr als 100 Ports, Perso-
nenrufanlagen, Gegen- und Wechselsprech-
anlagen, Zeitdienstanlagen, Ela-Anlagen, Ge-
fahrenmelde- und Alarmanlagen, Übertra-
gungsnetze und aktive Netzkomponenten,
Fernwirkanlagen, Parkleitsysteme; 
f) Sonderaufzugsgruppen, Regalbediengeräte
mit zugehörigen Regalanlagen, Fassadenbe-
fahranlagen; 
ga) Einrichtungen für Produktionsküchen
einschließlich der Ausgabe und Lagerung
sowie der zugehörigen Kälteanlagen; 
gb) Wäschereianlagen z. B. für Krankenhäu-
ser und Hotels; 
gc) Medienversorgungsanlagen zur Erzeu-
gung, Lagerung, Aufbereitung und Vertei-
lung medizinischer und technischer Gase,
Flüssigkeiten und Vakuum;
gd) medizinische und labortechnische  Ein-
richtungen für Krankenhäuser und Institute

mit Lehr- und Forschungsaufgaben, chemi-
sche und physikalische Einrichtungen für
Forschung und Entwicklung, Fertigung, Kli-
nik und Lehre;
ge) selbsttätige Feuerlösch- und Brand-
schutzanlagen; 
gf) badetechnische Anlagen einschließlich
der zugehörigen Aufbereitungsanlagen der
Schwimmbäder, höhenverstellbare Zwi-
schenböden und Wellenerzeugungsanlagen; 
gg) Prozesswärmeerzeugungsanlagen, z. B.
für Druckereien, Prozesskälteerzeugungsan-
lagen z. B. für Eissportflächen, Skihallen,
Brauereien, Prozesskälte- und -kühlwasser-
anlagen z. B. für Gewerbe und Industrie; An-
lagen für Klimakammern, Sondertempera-
turräume, Reinräume, Prüfstände und Wind-
kanäle jeweils mit den zugehörigen Ver- und
Entsorgungs- sowie Aufbereitungsanlagen,
industrielle Absauganlagen, Abluft- und
Fortluftreinigungsanlagen;
gh) zentrale Entsorgungsanlagen für Wäsche
oder Abfall, zentrale Staubsauganlagen; 
gi) Tankstellen und Fahrzeugwaschanlagen,
technische Anlagen für Großbühnen, auto-
matisch betriebene Sonnenschutzanlagen; 
h)  Gebäudeautomationsanlagen einschließ-
lich der rechnergestützten Mess-, Steuer-
und Regeleinrichtungen, soweit sie nicht in
Geräte oder Komponenten der Anlagengrup-
pen a – g werkseitig integriert sind und zu
diesen Anlagengruppen gehören. 

[1] Anderer Auffassung: Stemmer, ibr-online
vom 04.03.2010: Neue HOAI – neue Fragestel-
lungen, Rdn. 40, der nicht die Anlage, son-
dern die Anlagengruppe in Abweichung von §
2 Abs.1 HOAI zum Objekt macht.

[2] Gemeint ist vom Verordnungsgeber offen-
sichtlich § 11 Abs. 1 Satz 1, da der § 11 Abs.1
insgesamt 2 „Entweder-oder-Sätze“ verbin-
det, und ein Bezug auf beide Sätze ein Para-
doxon bildet. So auch der BMVBS in der Anla-
ge zum Erlass vom 18. August 2009 – B 10 –
8111.4/2, Redaktionelle Anmerkungen zur 6.
Novelle der HOAI. Vgl. auch Lo-
cher/Koeble/Frik, Kommentar zur HOAI,10.
Auflage, § 52 Rdn. 11; anderer Meinung:
Rohrmüller: IBR-online, Werkstatt-Beitrag
vom 22.02.2010.

[3] BGH – VII ZR 293/04 – BauR 2006, 697
[4] Diese Meinung vertritt neben anderen (u.a.

Morlock/Meurer und Simmerdinger/Rippert)
auch Scholtissek in NJW 42/2009, Seite 3062.
Im Gegensatz hierzu steht aber die Auffas-
sung des BMVBS im Erlass vom 18. August
2009 – B 10 – 8111.4/2, Ziffer 6 und 13. Eben-
so gegenteiliger Auffassung: Rohrmüller bei:
Boorberg in: Einführung zur HOAI 2009, Seite
22, der es ausschließt, den Wert vorhandener
Bausubstanz anzusetzen. 

[5] Der BMVBS zählt in den redaktionellen An-
merkungen zur 6. Novelle der HOAI zum Er-
lass vom 18. August 2009 – B 10 – 8111.4/2
insgesamt 16 „Versehen“ auf.

[6] AMEV, Objektlisten für Anlagen der techni-
schen Ausrüstung (TGA Objektlisten 2010)
vom 26.02.2010

[7] Sie wurde veröffentlicht in: Dr. Rainer Hart-
mann, HOAI 2009 – Das neue Honorarrecht si-
cher anwenden, Verlag: WEKA MEDIA GmbH
& Co KG, Kissing. ISBN: 978-3.8277-2900-2
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Die HOAI regelt in der aktuellen Fassung nunmehr auch die Fachplanung für Tech-
nische Ausrüstung von Verkehrsanlagen. Diese Leistungen waren in den früheren
Fassungen der HOAI nicht preisrechtlich geregelt, und unterlagen damit der frei-
en Vereinbarung. 

Zu den Technischen Anlagen bei Verkehrsanlagen gehören gemäß DIN 276, Teil 4 beispielhaft fol-
gende Anlagen der Kostengruppe 400:
� Straßenentwässerung KG 410 (Abläufe, Schächte und Leitungen bis zum Sammler/Vorfluter),
� Straßenbeleuchtung KG 440 (siehe hierzu auch DIB 1-2/2010, Seite 50)
� Anlagen für die Maut- und Gebührenerfassung (KG 450),
� Anlagen für Langzeitverkehrszählung (KG 450),
� Anlagen für Parkleitsystem (KG 450),
� Verkehrsleit- und sicherungsanlagen (KG 480).
Bei diesen Technischen Anlagen von Verkehrsanlagen (speziell im Fall der Straßenentwässerung)
bringt die neue HOAI eine deutliche Honorarverbesserung. Wurden diese Anlagen doch seither von
vielen Verkehrsplanern im Rahmen der Objektplanung Verkehrsanlage beinahe kostenlos (nur über
die Erhöhung der anrechenbaren Kosten) erbracht. Nach dem Verordnungstext sind die Fachpla-
nungen zum Beispiel der Straßenentwässerung künftig über die deutlich höhere Honorartabelle des
§ 54 HOAI zu vergüten. 
Fazit: Erbringt der Verkehrsplaner neben der Planung der Verkehrsanlage auch noch Fachplanungs-
leistungen für die oben genannten Technische Anlagen, steht ihm neben dem Objektplanerhonorar
auch ein Honorar für die Fachplanung zu.

Dipl.-Ing. Heinz Simmendinger
Sachverständiger für Architekten- und Ingenieurhonorare 
www.HOAI-Gutachter.de

In der neuen HOAI jetzt gesetzlich: Die Fachplanung 
für die Technische Ausrüstung von Verkehrsanlagen
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